
□ 1 Umweltgerechte und biodiversitätsfördernde Bewirtschaftung (UBB) □ 27

□ 2 UBB - Zuschlag Monitoring für Beobachtung der Großtrappe □ 28

□ 3 UBB - Zuschlag für Biodiversitätsmonitoring □ 29

□ 4 UBB - Zuschlag Monitoring für Phänoflex □ 30

□ 5 UBB - Zuschlag Monitoring für Schnittzeit nach Phänologie □ 31

□ 6 Biologische Wirtschaftsweise - Gesamtbetrieb □ 32

□ 7 Biologische Wirtschaftsweise - Teilbetrieb □ 33

□ 8 BIO - Zuschlag Monitoring für Beobachtung der Großtrappe 34

□ 9 BIO - Zuschlag für Biodiversitätsmonitoring □ 35

□ 10 BIO - Zuschlag Monitoring für Phänoflex □ 36

□ 11 BIO -Zuschlag Monitoring für Schnittzeit nach Phänologie □ 37

□ 12 Einschränkung ertragssteigernder Betriebsmittel (EEB) □ 38

□ 13 Heuwirtschaft □ 39

□ 14 Bewirtschaftung von Bergmähdern □ 40

□ 15 Erhaltung gefährdeter Nutztierrassen □ 41

□ 16 Begrünung von Ackerflächen - Zwischenfruchtanbau □ 42

□ 17 Begrünung von Ackerflächen - System Immergrün □ 43

□ 18 Erosionsschutz Acker □ 44

□ 19 Bodennahe Ausbringung flüssiger Wirtschaftsdünger und Gülleseparation □ 45

□ 20 Erosionsschutz Wein, Obst und Hopfen □ 46

□ 21 Verzicht auf Herbizide bei Wein, Obst und Hopfen □ 47

□ 22 Verzicht auf Insektizide bei Wein, Obst und Hopfen □ 48

□ 23 Einsatz von Nützlingen im geschützten Anbau □ 49

□ 24 Almbewirtschaftung □ 50

25 Almbewirtschaftung - Zuschlag für Naturschutz auf der Alm □ 51

□ 26 Tierwohl - Behirtung 52

53

□ 54

Tierwohl - Schweinehaltung - Zuschlag für Haltung von ausschließlich unkupierten Ferkeln, Jung- 

und Mastschweinen
Tierwohl - Schweinehaltung - Zuschlag für Einsatz von GVO-freien Eiweißfuttermitteln 

ausschließlich aus europäischer Herkunft
Natura 2000 und andere Schutzgebiete - Landwirtschaft

Wasserrahmenrichtlinie - Landwirtschaft (Steiermark)

Weiterführung 20-jähriger Verpflichtungen

Tierwohl - Stallhaltung bei weiblichen Rindern ab ½ Jahr bis 2 Jahre

Tierwohl - Stallhaltung Rinder - Zuschlag für Festmistkompostierung

Tierwohl - Schweinehaltung bei Ferkeln ab 8 bis 32 kg Lebendgewicht

Tierwohl - Schweinehaltung bei Jung- und Mastschweinen ab 32 kg Lebendgewicht

Tierwohl - Schweinehaltung bei Zucht- und gedeckten Jungsauen ab 50 kg Lebendgewicht

Tierwohl - Weide bei weiblichen Ziegen ab 1 Jahr

Tierwohl - Weide bei Pferden, Ponys, Eseln und Kreuzungen ab ½ Jahr

Tierwohl - Stallhaltung bei männlichen Rindern bis ½ Jahr

Tierwohl - Stallhaltung bei männlichen Rindern ab ½ Jahr

Tierwohl - Stallhaltung bei weiblichen Rindern bis ½ Jahr
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HINWEIS: Diese Unterlage dient ausschließlich zur Vorbereitung für die Antragstellung und ist somit KEIN 

Antragsbestandteil des Mehrfachantrages und darf daher im eAMA NICHT zum Mehrfachantrag hochgeladen werden

Vorbeugender Grundwasserschutz - Acker (GWA)

GWA - Zuschlag für Pilotprojekt Humusaufbau und Erosionsschutz in Wien

GWA - Zuschlag für stark stickstoffreduzierte Fütterung von Schweinen

Humuserhalt und Bodenschutz auf umbruchsfähigem Grünland (HBG)

Naturschutz (NAT)

Naturschutz - Zuschlag für regionalen Naturschutzplan

Ergebnisorientierte Bewirtschaftung (EBW)

Ergebnisorientierte Bewirtschaftung - Zuschlag für regionalen Naturschutzplan

Tierwohl - Weide bei weiblichen Jungrindern ab ½ Jahr bis 2 Jahre

Tierwohl - Weide bei weiblichen Rindern ab 2 Jahren

Tierwohl - Weide bei männlichen Rindern ab ½ Jahr

Tierwohl - Weide bei Neuweltkamelen ab 1 Jahr

Tierwohl - Weide bei weiblichen Schafen ab 1 Jahr

Grau hinterlegte Maßnahmen bzw. Optionen stellen einjährige Verpflichtungen dar. Die Beantragung verlängert sich automatisch, sofern keine Abmeldung erfolgt und Mindestbedingungen weiterhin eingehalten werden.


